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Aufstellung des Teilflächennutzungsplans „Windkraft" 
FFH-Verträgl ichkei tss tudie  Siebengebirge 
Herstel lung des  Benehmens 
Anlage:  -1-

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister  Fehr ,  
sehr  geehrte  Frau Klewitz ,  
sehr  geehrte  Damen und Herren,  

mit  Schreiben vom 25.02.2015 wurde im Zuge der  Aufstel lung des  Tei l f lächen
nutzungsplans „Windkraf t"  e ine FFH-Verträgl ichkei tss tudie  (FFH-VS) für  das  Sie
bengebirge vom Planungsbüro Ginster  Landschaft+Umwelt  (Stand:  Januar  2015)  
zur  Herstel lung des  Benehmens dem Rhein-Sieg-Kreis  vorgelegt .  

Nach Prüfung der  Unter lagen wird das  Resümee gezogen,  dass  die  FFH-VS in 
verschiedenen Punkten schwerwiegende methodische Fehler  aufweist ,  d ie  Daten
lage zu Artvorkommen z.T.  unzureichend is t  und hierdurch bedingt  die  Auswir
kungen auf  die  Erhal tungsziele  des  FFH-Gebietes  Siebengebirge nicht  zutreffend 
beurtei l t  werden.  Es bestehen erhebl iche Bedenken gegenüber  den gutachter l i 
chen Aussagen,  so dass  das  Benehmen nicht hergestellt werden kann.  

Methodische Mängel  bestehen insbesondere in folgenden Punkten:  

•  Der  FFH-VS l iegt  nicht  der  aktuel le  Standarddatenbogen (SDB) von 06/2014,  
sondern eine frühere Version von 02/2010 zu Grunde.  Zum Zei tpunkt  der  Fer
t igstel lung des  Gutachtens lag der  neue SDB sei t  mehreren Monaten vor  und 
hät te  berücksicht igt  werden müssen.  Dies  führt  u .a .  dazu,  dass  die  Lebens
raumtypen (LRT) 3150,  6110 und 8160 nicht  betrachtet  werden.  Die LRT 
6230,  91D0 und 8230 sind hingegen keine Erhal tungsziele  des  FFH-Gebietes  
Siebengebirge mehr.  
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•  Referenzraum für  die  Beurtei lung des  Erhal tungszustandes der  LRT is t  nicht  
die  biogeograf ische Region (vgl .  FFH-VS),  sondern das  FFH-Gebiet  selbst .  Die 
maßgebl iche Beurtei lung des  Erhal tungszustandes der  LRT f indet  s ich im ak
tuel len SDB. Während in der  FFH-VS z.B.  für  die  Schlucht-  und Hang
mischwälder  (9180)  von einem günst igen Erhal tungszustand ( in  der  kont inen
talen Region)  ausgegangen wird,  a t tes t ier t  der  SDB für  diesen LRT im FFH-
Gebiet  hingegen einen ungünst igen Erhal tungszustand.  

•  Vergleichbares  gi l t  für  die  Arten aus  Anhang II  der  FFH-RL und des  Art ikels  4  
der  Vogelschutz-Richt l inie  (VS-RL).  Die jewei l ige Prüfl is te  is t  unvol ls tändig (so 
fehl t  z .B.  die  Zaunammer)  und es  werden nicht  zutreffende Erhal tungszu
s tände der  Prüfung zu Grunde gelegt .  Referenzraum is t  auch hier  nicht  die  bi
ogeograf ische Region,  sondern die  Beurtei lung im Gebiet .  Dies  führt  dazu,  
dass  z .B.  beim Schwarzstorch und beim Wanderfalken nicht  zutreffende Er
hal tungszustände Grundlage der  Prüfung waren.  

•  Sei t  Mai  2014 l iegt  für  das  FFH-Gebiet  Siebengebirge ein Pflege-  und Entwick
lungsplan (PEPL) vor ,  der  die  Schutzziele  für  die  gebietsrelevanten FFH-Arten 
und -Lebensraumtypen in der  Fläche konkret is ier t  und bei  der  FFH-VS hät te  
berücksicht igt  werden müssen.  Die besondere Bedeutung des  PEPL und seiner  
Entwicklungsmaßnahmen wird auch in dem Bewertungsverfahren deut l ich,  
welches in  der  FFH-VS angewendet  wurde.  Dieser  erforder l iche Abgleich mit  
dem PEPL erfolgte  jedoch nicht .  

•  Die funkt ionalen Beziehungen zwischen dem FFH-Gebiet  Siebengebirge zu 
anderen NATURA 2000-Gebieten in Rheinland-Pfalz  werden in der  FFH-VS un
zureichend betrachtet .  So sind intensive Wechselbeziehungen z.B.  für  Greife ,  
Eulen,  Spechte ,  Störche und Wildkatze auch zu den FFH-Gebieten „Wälder  
zwischen Linz und Neuwied",  „Felsentäler  der  Wied" sowie „Rheinhänge zwi
schen Unkel  und Neuwied" zu erwarten.  

•  Der  Gutachter  vermengt  und ver tauscht  z .T.  die  Prüfmaßstäbe des  Arten
schutzes  mit  denen der  FFH-Prüfung.  So is t  beispielsweise  in  der  FFH-VP nicht  
e inschlägig,  ob es  zu e iner  s ignif ikanten Erhöhung des  Tötungsr is ikos von Ar
ten kommt (vgl .  h ingegen Kap 5.7.4 FFH-VS).  Maßgebl ich is t  v ie lmehr ,  ob die  
Art  in  e inem günst igen Erhal tungszustand is t /verbleibt .  Verschlechterungen 
können auch durch andere Wirkpfade als  durch Tötung hervorgerufen werden.  

•  Die Prüfung der  FFH-Verträgl ichkei t  der  geplanten Windenergieanlagen (WEA) 
im Zusammenwirken mit  anderen Projekten und Plänen is t  in  der  FFH-VS Kap.  
7  unzutreffend bearbei te t  worden.  Bei  der  Prüfung der  Summationswirkungen 
s ind nicht  nur  Projekte  und Pläne im Wirkbereich des  jewei l igen Vorhabens zu 
beachten,  sondern al le  Pläne und Projekte ,  die  s ich auf  die  Erhal tungsziele  
des  FFH-Gebietes  auswirken.  

Zu den methodischen Mängeln kommt eine unzureichende Datenlaqe hinzu,  so  
dass  eine sachgerechte  Beurtei lung der  Auswirkungen von Windenergieanlagen 
am Asberg auf  das  FFH-Gebiet  Siebengebirge nicht  möglich is t .  

Unzureichende Daten betreffen insbesondere folgende Arten/Artengruppen:  
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•  Entgegen der  Darstel lung in der  FFH-VS l iegen für  die  Wildkatze mehrere  
Nachweise aus  dem Siebengebirge vor .  So u.a .  aus  dem Südtei l  des  Sieben
gebirges  in  der  Nähe des  Himmerichs (wei teres  hierzu nachfolgend) .  

•  Die Erfassung der  Fledermäuse erfül l t  n icht  den Standard,  wie er  regelmäßig 
in NRW zu erfül len is t  (vgl .  Lei t faden Arten-  u .  Habi ta tschutz  bei  WEA 2013) .  
So s ind beispielsweise  durch den unzureichenden Einsatz  von Dauerhorchbo
xen die  Auswirkungen auf  Fledermäuse nicht  hinreichend prognost iz ierbar .  
Besonders  problematisch s ind in Bezug auf  die  FFH-Verträgl ichkei tsprüfung 
die  Datenlücken zum Großen Abendsegler .  Günst ige Habi ta ts t rukturen als  
Jagdgebiet  für  Fledermäuse bieten die  Wälder  rund um den Broderkronsberg.  
Mögliche Wechselwirkungen zu den Fledermausvorkommen am Asberg kön
nen so in der  FFH-VS nicht  ausreichend thematis ier t  oder  geklär t  werden.  Die 
Prognoseunsicherhei ten s ind bei  der  gewählten Kart iermethode mit  ger inger  
Anzahl  an Horchboxen insbesondere oberhalb der  Baumkronen besonders  
groß.  

•  Die Erhal tungsziele  für  die  melderelevanten LRT beinhal ten auch deren cha
rakter is t ischen Tier-  und Pflanzenarten.  Gemäß Handbuch des  BfN (1998)  is t  
u .a .  das  Haselhuhn eine charakter is t ische Vogelar t  für  den Waldmeister-
Buchenwald (LRT 9130) .  Für  diese in NRW vom Aussterben bedrohte  Art  gibt  
es  ernst  zu nehmende Hinweise auf  e in  Vorkommen im südl ichen Siebenge
birge (Grontmij  2014) .  Das Gutachten wurde sei tens  des  Rhein-Sieg-Kreises ,  
mit  E-Mail  vom 12.11.2014,  der  Verbandsgemeindeverwaltung zur  Verfügung 
gestel l t .  

Weitere  Hinweise auf  Vorkommen des  Haselhuhns im Bereich der  Landes
grenze durch Forstbeamte und aus  der  Jägerschaft  untermauern diese Ver
mutung.  Das Haselhuhn is t  e ine windenergiesensible  und planungsrelevante  
Art .  Aufgrund vergleichbarer  Habi ta ts t rukturen s ind auch Vorkommen des  Ha
selhuhns im Plangebiet  der  WEA möglich,  wie dies  auch Meldungen der  Jäger
schaft  aus  Rheinbrei tbach bestät igen.  Trotz  dieser  Hinweise erfolgten bis  da
to,  nach derzei t igem Kenntniss tand,  keine geeigneten Untersuchungen.  Die 
im Rahmen der  FFH-VS durchgeführten Kart ierungen s ind für  e ine Erfassung 
des  Haselhuhns nicht  geeignet .  

In  Folge methodischer  Mängel  und/oder  der  z .T.  unzureichenden Datenlage 
kommt die  FFH-VS zu nicht  nachvol lz iehbaren Ergebnissen:  

•  Die FFH-VS kommt in Kap.  5 .2  zu dem Ergebnis ,  dass  mit  der  Err ichtung der  
geplanten WEA am Asberg keine erhebl ichen Beeinträcht igungen von FFH-
Lebensräumen zu erwarten s ind.  Ob es  s ich hierbei  um prior i täre  Lebens
räume handel t  oder  nicht  is t  hierbei  zunächst  nicht  re levant .  Es is t  zutreffend,  
dass  baubedingt  keine Flächen von LRT in Anspruch genommen werden.  
Gleichwohl  kann daraus nicht  gefolger t  werden,  dass  dadurch keine erhebl i 
chen Beeinträcht igungen von LRT ausgelöst  werden können.  Ebenso wenig re
levant  is t  der  Erhal tungszustand der  LRT in der  biogeograf ischen Region.  
Rückschlüsse auf  die  FFH-Verträgl ichkei t  s ind hierdurch nicht  zulässig (s .o . ) .  

Wie berei ts  vorweg geschi lder t ,  gehört  das  charakter is t ische Arteninventar  
der  LRT zu den Erhal tungszielen.  Insbesondere die  betr iebsbedingten Auswir
kungen (u.a .  Schal l  und Schlagschat ten)  können wei t  über  den Standort  der  
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WEA hinaus zu erhebl ichen Beeinträcht igungen von LRT und ihrer  Arten füh
ren.  So sind Schlagschat teneffekte  noch in e iner  Entfernung bis  zur  lOfachen 
Anlagenhöhe möglich.  Die Balz ,  d ie  Revierbi ldung und der  Beginn des  Brutge
schäftes  u .a .  von Mit te l -  und Schwarzspecht  erfolgen im ers ten Jahresquartal  
im unbelaubten Zustand der  Laubwälder .  In  dieser  Phase s ind die  Arten be
sonders  s törungsempfindl ich.  Es is t  zu befürchten,  dass  insbesondere die  Bu
chenwälder  an der  südl ichen Grenze des  Siebengebirges  die  Lebensraumfunk
t ion für  diese Arten ver l ieren können.  

Ebenso wurden die  Auswirkungen der  Geräuschemissionen auf  die  LRT und ih
re  charakter is t ischen Arten nicht  adäquat  berücksicht igt .  Gemäß LUA NRW 
(2002)  s ind bei  WEA Schal lemissionen von rund 105 dB zu erwarten.  Selbst  in  
e iner  Entfernung von 600 m l iegen die  Immissionswerte  noch bei  rund 35 dB.  
Die Wälder  im südl ichen Siebengebirge zeichnen s ich a ls  vergleichsweise sehr  
ruhige und s törungsarme Lebensräume aus.  Dies  belegen die  Vorkommen 
störungsempfindl icher  Arten wie Wildkatze und Rothirsch.  Es is t  somit  zu be
fürchten,  dass  durch Schal le inträge eine Beunruhigung der  Wälder  s ta t t f inden 
kann und hierdurch die  Lebensraumfunkt ionen gemindert  werden.  

Es is t  somit  fes tzustel len,  dass  die  geplanten WEA am Asberg sehr  wohl  die  
LRT und ihre  charakter is t ischen Arten und somit  die  Erhal tungsziele  des  Ge
bietes  gefährden können.  Das BVerwG geht  in  se inem Urtei l  v .  14.07.2011 
dann von einer  erhebl ichen Beeinträcht igung des  FFH-Gebietes  aus .  „Eine 
qual i f iz ierende Intensi tä t  der  Beeinträcht igung der  Erhal tungsziele  is t  mithin 
nicht  erforder l ich."  

•  In Kap.  5 .3  der  FFH-VS werden die  zu erwartenden Auswirkungen auf  Arten 
des  FFH-Anhangs II  und auf  Vogelar ten gemäß Art ikel  4  VS-RL untersucht ,  
wobei  die  Prüfszenarien der  Artenschutzprüfung und der  FFH-VP vermengt  
werden (s .o . ) .  

Die unzureichende Datenlage für  die  Artengruppe der  Fledermäuse wurde 
vorstehend berei ts  thematis ier t ,  so  dass  das  Prüfergebnis  der  FFH-VS in die
sem Punkt  nicht  aussagekräf t ig  is t .  

Die  Populat ion der  Gelbbauchunke am Asberg is t  für  das  FFH-Gebiet  Sieben
gebirge von großer  Bedeutung,  zumal  hier  e ine Quel lpopulat ion (wieder-)  ent
s tehen kann,  die  für  die  wei tere  Besiedlung des  südl ichen Siebengebirges  und 
den Genaustausch besonders  relevant  werden kann.  Als  Referenz darf  in  der  
FFH-VS nicht  die  aktuel le  Populat ionsgröße,  sondern das  Erhal tungsziel  des  
FFH-Gebietes  Asberg herangezogen werden.  Eine Abwanderung von Jungt ie
ren erfolgt  zudem nicht  nur  bei  Populat ionsdruck,  so  dass  zusätzl iche Barr ier
ewirkungen sowie mögliche Beeinträcht igungen der  Lebensräume am Asberg 
durch WEA auch Auswirkungen auf  den Gelbbauchunkenbestand im Sieben
gebirge haben können.  

Die Schlussfolgerungen für  den Schwarzstorch s ind -  auch wenn s ie  maßgeb
l ich den Bereich des  Artenschutzes  betreffen -  fachl ich zweifelhaf t  und recht
l ich nicht  hal tbar .  Der  Artenschutz  unterscheidet  nicht  zwischen unverpaarten 
Tieren und jungt iereführenden Brutpaaren.  Ein essent ie l les  Nahrungshabi ta t  
nur  den erfolgreichen Brutpaaren zuzugestehen,  is t  n icht  sachgerecht .  Auf
grund der  unterschiedl ichen Beobachtungen aus  zwei  Jahren die  These aufzu
stel len,  dass  der  Asberg nur  für  unverpaarte  Schwarzstörche ein bedeutsames 
Nahrungshabi ta t  dars te l l t ,  i s t  re ine Spekulat ion und wissenschaft l ich nicht  be
legt .  Die Beobachtungen der  le tz ten Jahre zeigen aber ,  dass  der  Asberg und 
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sein Umfeld auch für  den Schwarzstorch aus  dem Siebengebirge ein bedeut
sames Nahrungshabi ta t  dars te l l t  und jahrweise  auch ein essent ie l les  Nah-
rungshabi ta t  bieten kann.  Der  Wechsel  bevorzugter  Nahrungsf lächen kann 
vielfäl t ige Gründe haben.  Die vorl iegende Datenlage läss t  hier  keine eindeut i 
gen Rückschlüsse zu.  Belegt  is t  u .a .  die  Bedeutung des  Asberges,  des  Birkigs  
und des  Detzelbaches als  Nahrungsgründe.  Der  gewählte  Korr idor  in  e iner  
Brei te  von nur  300 m erscheint  wil lkürl ich gewählt  und nicht  sachgerecht .  

Im Rahmen der  FFH-VP is t  jedoch die  Frage zu klären,  ob die  geplanten WEA 
am Asberg die  Erhal tungsziele  des  FFH-Gebietes  Siebengebirge erhebl ich be
einträcht igen können.  Der  Schwarzstorch is t  a ls  charakter is t ische Art  der  Bu
chen-  und Eichenwälder  im südl ichen Siebengebirge Bestandtei l  der  Erhal
tungsziele .  Im SDB wird die  Populat ionsgröße mit  e inem Brutpaar  angegeben.  
Der  PEPL formulier t  das  Ziel  der  Etabl ierung eines  zweiten Brutpaares  im Sie
bengebirge.  Eine solche Ansiedlung is t  aufgrund der  Störungsarmut  der  dort i 
gen Wälder  und Bachläufe,  der  Topographie  und des  Waldbestandes nur  im 
südl ichen Siebengebirge (Flangwälder  des  Schmelz-  und Mucher  Wiesentales  
bzw.  Quel lbereiche des  Logebachs)  real is t isch.  Diesjährige Beobachtungsmel
dungen bestät igen diese Annahme.  Besonders  re levant  s ind in d iesem Zu
sammenhang die  Altwaldf lächen,  welche s ich u .a .  am Leyberg,  west l ich des  
Ravenbruchs und am Broderkonsberg bef inden (vgl .  Anlaqej .  

Aus einschlägigen Untersuchungen geht  hervor ,  dass  der  Schwarzstorch am 
Brutplatz  sehr  s törungsempfindl ich is t .  Als  Fachkonvent ion der  Vogelschutz
warten (Naturschutz  u.  Landschaftsplanung 46 (12)  2014)  wird e in  Abstand 
von 
3  km zwischen Brutplatz  und WEA empfohlen (vgl .  auch Lei t faden Arten-  u .  
Habi ta tschutz  bei  WEA in NRW 2013) .  Damit  die  entsprechenden LRT auch ih
re  Funkt ion a ls  Lebensraum für  die  charakter is t ischen Arten gemäß Erhal
tungsziel  erreichen können,  is t  d ie  Einhal tung eines  entsprechenden Abstan-
des  zu den LRT im südl ichen Siebengebirge,  welche s ich im Altwaldstadium 
befinden,  erforder l ich.  

Die Aussagen zur  Wildkatze s ind nicht  zutreffend.  Aus dem Siebengebirge l ie
gen berei ts  aktuel l  6  gesicherte ,  genet ische Nachweise vor ,  wobei  bei  drei  
Nachweisen e ine Doppelzählung noch nicht  ausgeschlossen werden kann.  Fest  
s teht  aber ,  dass  das  Siebengebirge von der  Wildkatze besiedel t  is t .  Dies  is t  
auch für  den bewaldeten Höhenrücken zwischen Linz und dem Siebengebirge 
anzunehmen,  wie Hinweise von Fachleuten (so z .B.  bei  Vet te lschoß)  belegen.  
Die geplanten WEA-Standorte  bef inden s ich unmit te lbar  nördl ich der  Wald
engstel le  zwischen Kretzhaus und Bruchhausen und können so diesen länder
übergreifend bedeutsamen Verbund-  und Wanderkorr idor  empfindl ich s tören 
(vgl .  auch Stel lungnahme des  Rhein-Sieg-Kreises  an die  Kreisverwal tung 
Neuwied vom 12.03.2013) .  

•  Die Einschätzung des  Gutachters ,  dass  ein generel ler  Schutzabstand zum Na
turschutz-  und FFH-Gebiet  Siebengebirge zur  Vermeidung erhebl icher  Beein
t rächt igungen der  maßgebl ichen Bestandtei le  des  Gebietes  nicht  erforder l ich 
sei ,  is t  n icht  nachvol lz iehbar .  Weder  das  Alter  der  Wälder  (das  Haselhuhn be
vorzugt  z .B.  deckungsreiche Waldbestände)  noch der  Erhal tungszustand der  
LRT in NRW is t  hierbei  re levant .  Auch wird das  Entwicklungsgebot  nach Maß
gabe der  Erhal tungsziele  nicht  berücksicht igt .  

Wie oben dargelegt ,  können durch Schal l ,  Schlagschat ten und sonst ige Stör
wirkungen von WEA auf  s törungsempfindl iche Arten melderelevante  LRT und 
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deren charakter is t ische Arten und somit  die  Erhal tungsziele  des  FFH-Gebietes  
erhebl ich beeinträcht igt  werden.  Der  Windenergie-Erlass  NRW (11.07.2011)  
s ieht  bei  Naturschutz-  und FFFI-Gebieten (mit  Schutzzweck Fledermäuse und 
Vögel)  regelmäßig eine Pufferzone von 300 m zwischen Rotorblat tspi tze  und 
Gebietsgrenze vor .  Im Einzelfal l  kann in Abhängigkei t  von den Erhal tungszie
len oder  dem Schutzzweck des  Gebietes  auch ein abweichender  Abstandswert  
fes tgesetzt  werden.  Unter  Verweis  auf  die  Ausführungen zum Schwarzstorch 
wird im vorl iegenden Fal l  e ine Pufferzone von 3  km zu den entsprechenden 
LRT im Altwaldstadium für  erforder l ich erachtet .  
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